
Kinderbetreuungskosten 2023
Kanton Nidwalden

Kinderbetreuungskosten F

1. Kind

Name

Vorname  Geburtsdatum

LeistungsempfängerIn (Name, Vorname, Adresse)

Tatsächliche Kosten

Abzüglich erhaltene Beiträge

Total höchstens: Kanton CHF 8‘100, Bund CHF 25‘000

2. Kind

Name

Vorname  Geburtsdatum

LeistungsempfängerIn (Name, Vorname, Adresse)

Tatsächliche Kosten

Abzüglich erhaltene Beiträge

Total höchstens: Kanton CHF 8‘100, Bund CHF 25‘000

3. Kind

Name

Vorname  Geburtsdatum

LeistungsempfängerIn (Name, Vorname, Adresse)

Tatsächliche Kosten

Abzüglich erhaltene Beiträge

Total höchstens: Kanton CHF 8‘100, Bund CHF 25‘000

Total der abziehbaren Kinderbetreuungskosten

Übertrag in die 
Steuererklärung 
Seite 3, Ziffer 287

Übertrag in die 
Steuererklärung 
Seite 3, Ziffer 287

PID-Nr. Name Vorname

abziehbare Kosten 
Bund

 
CHF ohne Rappen

abziehbare Kosten 
Kanton

 
CHF ohne Rappen

Berechnung der  
tatsächlichen 

Kosten

CHF ohne Rappen

Für jedes Kind, welches das 14. Altersjahr noch nicht vollendet hat und für das der Kinderabzug gemäss Ziffer 350 zusteht, können Kinderbetreu-
ungskosten geltend gemacht werden, sofern für deren Betreuung durch Drittpersonen Kosten anfallen. Betragen die nachgewiesenen Kosten 
weniger als der Maximalbetrag, kann nur dieser niedrigere Betrag geltend gemacht werden. 
Der Abzug kann geltend gemacht werden, wenn

• beide gemeinsam steuerpflichtigen Eltern einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder einer der beiden dauernd invalid ist;
• verwitwete, gerichtlich oder tatsächlich getrennt lebende, geschiedene oder ledige Steuerpflichtige einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder 

dauernd invalid sind.
Befindet sich das Kind in alternierender Obhut, kann jeder Elternteil maximal CHF 4‘050 (Kanton) / CHF 12‘500 (Bund) der nachgewiesenen Kosten 
für die Kinderdrittbetreuung in Abzug bringen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Eltern eine andere Aufteilung beantragen. Die beiden 
Elternteile haben sich diesfalls zu einigen. Es obliegt daher den Eltern, eine andere Aufteilung zu begründen und nachzuweisen.
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-


